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Status der Kreisausbilder im Landkreis Ravensburg 
 

 

Fachdisziplinen 
  
Im Landkreis Ravensburg werden folgende Kreisausbilder-Fachdisziplinen vorgehalten: 
 

➢ Absturzsicherung 

➢ Atemschutz 

➢ Brandbekämpfungstechnik und -taktik 

➢ Gefahrgut 

➢ Information und Kommunikation 

➢ Maschinisten 

➢ Messen 

➢ Sprechfunk 

➢ Truppmann/ -führer 

➢ Wärmegewöhnung 

 

 

Dienststellung 
  
Die Kreisausbilder sind als aktive Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr bzw. einer Werkfeuer-

wehr des Landkreises Ravensburg, im überörtlichen Einsatz tätig. Als Mitglied ihrer Feuerwehr sind 

sie bei ihrer Ausbildertätigkeit versichert. Die Kreisausbilder tragen als Dienstkleidung die 

kommunale Uniform / Einsatzkleidung ihrer Feuerwehr entsprechend VwV-Dienstkleidung. 

 
 

Ausbildung 
  
Die Ausbildung zum Ausbilder erfolgt grundsätzlich an der Landesfeuerwehrschule. Die Anmeldung 

und Finanzierung dieser Ausbildung erfolgt durch die jeweilige Kommune / den jeweiligen Betrieb 

auf Grundlage §§ 3, 19 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg. Fortbildungsmaßnahmen können 

vom Landratsamt und Kreisfeuerwehrverband angeboten und finanziert werden. 

 
 

Bestellung zum Kreisausbilder  
Nach dem erfolgreichen Abschluss der erforderlichen Lehrgänge, kann der Ausbilder auf Antrag des 

Kommandanten auf Landkreisebene tätig werden. Die Bestellung zum Kreisausbilder erfolgt durch 

den Kreisbrandmeister im Benehmen mit dem Kreisfeuerwehrverband. 
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Entschädigung 
  
Die Kreisausbilder erhalten für ihre Lehrtätigkeit auf Landkreisebene eine Aufwandsentschädigung. 

Die Höhe der Entschädigung wird vom Landratsamt im Benehmen mit dem Kreisfeuerwehrverband 

festgelegt. Die Abrechnung der Aufwandsentschädigung erfolgt über das Landratsamt auf 

Grundlage §§ 4, 15 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg an die Kreisausbilder. 

 
 

Aufsicht 
   
Die Kreisausbilder unterstehen der Aufsicht des Landratsamtes auf Grundlage §22 FwG. Diszipli-

narvorgesetzte sind die jeweiligen Kommandanten auf Grundlage §14 FwG. 
 

 

 

 

gez. 

 

Dipl. -Ing. (FH) Oliver Surbeck 

Kreisbrandmeister sowie 

Leiter Stabsstelle für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement 
 

 

  
 


